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→ Steuerberatung  → Wirtschaftsprüfung → Unternehmensberatung → Gutachtenerstellung 
 

 
Erste Informationen zum Energiekostenzuschuss 
 
Vor kurzem sind erste Details zum Energiekostenschuss veröffentlicht worden. Der 
Energiekostenzuschuss hat zum Ziel, die durch den russischen Angriffskrieg erhöhten Energiekosten 
für energieintensive österreichische Unternehmen abzufedern und den Wirtschaftsstandort in der 
aktuellen Krise bestmöglich zu sichern. Abgesehen davon sind auch gesonderte Fördermaßnahmen 
für Klein- und Kleinstbetriebe sowie für die Landwirtschaft geplant. Nachfolgend werden die ersten 
Highlights aus den derzeit vorliegenden Informationen kurz zusammengefasst: 
 
 

1. Rahmenbedingungen des Energiekostenzuschuses 

• Förderfähigkeit: 
o Art von Unternehmen 

▪ Erfasst sind energieintensive, gewerbliche und gemeinnützige Unternehmen und 
unternehmerische Bereiche von gemeinnützigen Vereinen. 

▪ Nicht förderungsfähige Unternehmen sind u.a. energieproduzierende und 
mineralverarbeitende Unternehmen oder die land- und forstwirtschaftliche 
Urproduktion, Unternehmen aus dem Bereich Banken- und Finanzierungswesen 
sowie staatliche Einheiten. 

o Anteil an Energiekosten 
▪ Unternehmen, deren jährliche Energiekosten sich auf mindestens 3% des 

Produktionswertes bzw. Umsatzes belaufen, können den Zuschuss beantragen. 
Die 3% beziehen sich auf den letztgültigen Jahresabschluss von 2021 oder auf 
den Förderzeitraum Februar bis September 2022. Die Entscheidung, welcher 
Zeitraum als Referenzzeitraum herangezogen wird, obliegt den Unternehmen. 

▪ Ausgenommen von diesem Kriterium sind Betriebe bis max. EUR 700.000 
Jahresumsatz. 

o Umsetzung von Energiesparmaßnahmen: Der Zuschuss soll daran gekoppelt werden, 
dass das betroffene Unternehmen bis 31.3.2023 Energiesparmaßnahmen im Bereich 
der Beleuchtung und Heizung im Außenbereich umsetzt. 

 

• Förderbare Energieträger: Strom, Erdgas und Treibstoff (Benzin und Diesel) 
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• Förderzeitraum, Förderstufen und Förderhöhe: 
o Förderzeitraum: Energie-Mehrkosten von 1.2.2022 bis 30.9.20221 
o Förderstufen: Es soll 4 Förderstufen abhängig von gewissen Voraussetzungen (zB 

Verdoppelung der Energiepreise, Betriebsverlust aufgrund der hohen Energiepreise) mit 
einem maximalen Zuschuss iHv EUR 400.000 (Stufe 1) bis EUR 50 Mio (Stufe 4) geben. 

o Förderhöhe: Es sollen grundsätzlich 30% der Preisdifferenz zwischen 2021 und 2022 
gefördert werden. 

 

• Beantragung und Auszahlung: 
o Abwicklung: Der Energiekostenzuschuss wird über das Austria Wirtschaftsservice (aws) 

abgewickelt. 
o Registrierung: Auf Basis von wenigen Stammdaten erfolgt zunächst eine Registrierung 

im aws-Fördermanager.2 Diese Registrierung wird voraussichtlich von Ende Oktober bis 
Mitte November 2022 möglich sein. 

o Antragsstellung: Pro Unternehmen kann nur ein Antrag gestellt werden. Dieser muss 
alle förderbaren Energieformen umfassen. Die formale Antragseinreichung ist 
grundsätzlich ab Mitte November 2022 möglich. 

o Auszahlung: Die Auszahlung erfolgt grundsätzlich auf Basis der bei Antragstellung 
vorgelegten Unterlagen. 

 

• Steuerberaterbestätigung: Weiters soll die Bestätigung eines Steuerberaters für gewisse 
Aspekte vorgesehen werden (zur Einstufung als energieintensives Unternehmen, zur 
verbrauchten Energie, zur Höhe der Mehr-Aufwendungen) 

 
Weiterführende Informationen können der Medieninformation des Bundesministeriums für Arbeit und 
Wirtschaft3 sowie dem Vortrag an den Ministerrat4 entnommen werden. 
 
 

2. Weitere geplante Förderungen 

Zusätzlich zum Energiekostenzuschuss für Unternehmen sollen analog Kleinst- und Kleinbetriebe im 
Rahmen eines gesonderten Pauschalfördermodells gefördert werden. 
 
Weiters sind auch Maßnahmen zur Abfederung der höheren Strompreise in der Landwirtschaft durch 
eine Sonderrichtlinie des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft angedacht. 
 
 

3. Ausblick 

Vor diesem Hintergrund bleibt die finale Veröffentlichung der Förderrichtlinie für den 
„Energiekostenzuschuss für Unternehmen“ sowie der weiteren geplanten Förderungen (zB 
Pauschalfördermodell für Kleinst- und Kleinbetreibe) abzuwarten. Gerne unterstützen wir Sie in weiterer 
Folge bei sämtlichen Aspekten und Abwicklungsschritten im Zusammenhang mit dem 
Energiekostenförderungen. 
 
Ihr ECOVIS Betreuer-Team 
 

  

 
1 Sollte die Europäische Kommission die Genehmigungsfrist über Jahresende hinaus verlängern, ist eine entsprechende 

Verlängerung grundsätzlich möglich. 
2 Siehe https://foerdermanager.aws.at/#/. 
3 Siehe https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Sonstiges/20220927_Medieninfo_Energiekostenzu 

schuss.pdf. 
4 Siehe https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:b21a4963-86a1-4abc-93d9-64bb4cc8eb52/30_10_mrv.pdf. 

https://foerdermanager.aws.at/#/
https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Sonstiges/20220927_Medieninfo_Energiekostenzuschuss.pdf
https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Sonstiges/20220927_Medieninfo_Energiekostenzuschuss.pdf
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:b21a4963-86a1-4abc-93d9-64bb4cc8eb52/30_10_mrv.pdf
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ECOVIS – DAS UNTERNEHMEN IM PROFIL 
 
Aus Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung wurden in den letzten Jahrzehnten zunehmend 
komplexe und anspruchsvolle Beratungsdienstleistungen. Ein hohes Maß an Branchen-kenntnis, 
Expertenwissen sowie langjährige Erfahrung sind erforderlich, um ein kompetenter und 
leistungsfähiger Partner zu sein.  
 
Seit nunmehr 30 Jahren beraten wir Klein- und Mittelbetriebe, national und international tätige 
Unternehmen und Freiberufler in Wirtschafts- und Steuerfragen – umfassend, praxisnah und 
leistungsorientiert. Das partnerschaftliche Vertrauensverhältnis, die persönliche Beratung sowie 
effektive Lösungen zur Verwirklichung Ihrer Ziele – das sind die Dinge, die Sie als 
Mandantin/Mandant von uns ganz selbstverständlich erwarten können. Jede Mandantin/jeder 
Mandant hat seinen festen persönlichen Ansprechpartner. Das ist für uns Voraussetzung für 
kontinuierliche und hochwertige Beratung und Betreuung. 
 
ECOVIS Austria mit den Standorten in Wien, St. Pölten, Salzburg, Scheibbs, Wieselburg und 
Wr. Neustadt betreut Sie mit ca. 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in sämtlichen Bereichen der 
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. 
 
Darüber hinaus bieten wir als Teil eines internationalen Beratungsnetzwerkes unseren Mandantinnen 
und Mandanten in über 70 Ländern weltweit starke Partner vor Ort, die auf Know-how und Back-
Office der gesamten Unternehmensgruppe zurückgreifen.  
 
 
Herausgeber: 
ECOVIS AUSTRIA WIRTSCHAFTSPRÜFUNGS- UND STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT 
Schmalzhofgasse 4, 1060 Wien,  
Tel. + 43 (0) 1 599 22 0, Fax + 43 (0) 1 599 22 5 
ECOVIS Info basiert auf Informationen die wir als zuverlässig ansehen. Eine Haftung kann jedoch 
aufgrund der sich ständig ändernden Gesetzeslage nicht übernommen werden. 
 
 
1060 Wien 

Schmalzhofgasse 4 

Tel (01) 599 22 

3100 St. Pölten 

Kremser Gasse 20 

Tel (02742) 25 33 00 

3270 Scheibbs 

Rathausgasse 3 

Tel (07482) 431 65 

3250 Wieselburg 

Hauptplatz 24 

Tel (07416) 540 70 

2700 Wr. Neustadt 

Hauptplatz 30 

Tel (01) 599 22 

5020 Salzburg 

Innsbrucker Bundesstr. 140 

Tel (0662) 87 08 45 

 

 
 

 


